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Amtliche Publikation der Stadt Lenzburg 

 

Einwohnerrat 

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 25. September 2025 folgende Beschlüsse gefasst:  

1. Allen Gesuchsstellenden wurde das Gemeindebürgerrecht zugesichert.    

2. Die Aufgaben- und Finanzplanung 2026-2030 wird zur Kenntnis genommen.  

3. Das Budget 2026 wird mit folgenden Änderungen und gleichbleibendem Steuerfuss von 105 % 

genehmigt:  

- Die Repräsentationskosten des Stadtrats werden um CHF 3'000, von CHF 35'000 auf CHF 

32'000 gekürzt. 

- Bewilligung der Überschreitung Stellenetat von 40 Stellenprozenten in der Abteilung Stadt-

planung & Hochbau bei gleichzeitiger Kompensation innerhalb der Verwaltung. 
- Auf die Streichung des Beitrags an die Volkshochschule von CHF 1'500, wird verzichtet und 

ein Beitrag von CHF 3'000 gesprochen.  

- Der Stadtbibliothek wird weiterhin ein Beitrag von CHF 165'000, anstelle der vom Stadtrat 

beantragten CHF 150'000, zugesprochen.   

- Auf den Ersatz der Sensoren und Repeater beim Parkleitsystem beim Schloss, von CHF 

60'000, wird verzichtet. 

- Die Kosten für das Re-Audit Energiestadt wurden von CHF 16'000 auf CHF 8'000 reduziert. 

- Der Klimafranken pro Einwohnerin bzw. Einwohner wird nicht auf CHF 0.50 reduziert, son-

dern bei CHF 1.00 belassen.  

- Die Beiträge für Klimamassnahmen wurden auf CHF 80'000 erhöht.  

- Der Betrag von CHF 10'000, für die externe Unterstützung für die Kommunikation im Zu-

sammenhang mit dem Bahnhof, wurde gestrichen. 

Das Budget 2026 weist damit einen Ertragsüberschuss von CHF 107'500 aus. 

 

4. Der Kreditabrechnung Marktmattenstrasse; Sanierung 1. Etappe; Abschnitt Nord, wird zuge-

stimmt. 

 

Der Beschluss der Ziffer 1 und 2 unterliegen nicht dem fakultativen Referendum.  

Der Beschluss Ziffer 3 (Budget 2026) unterliegt dem obligatorischen Referendum.  

Der Beschluss Ziffer 4 unterliegt dem fakultativen Referendum. Dieser ist der Urnenabstimmung 

zu unterstellen, wenn dies mindestens 5 % der Stimmberechtigten der Gemeinde in einem Refe-

rendumsbegehren innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung im Lenzburger Bezirks-Anzeiger 

verlangt. Bei der Stadtkanzlei kann das Muster einer Unterschriftenliste bezogen und vor Beginn 

der Unterschriftensammlung zur Vorprüfung des Wortlauts des Begehrens eingereicht werden. 

Die Referendumsfrist läuft am 03. November 2025 ab. Die Urnenabstimmung über das 

Budget 2026 findet am 30. November 2025 statt.   

http://www.lenzburg.ch/
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Lenzburg, 25. September 2025    Der Stadtrat 

http://www.lenzburg.ch/

